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Fraktion in der
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Anfrage der SPD-Fraktion

Jöllenbeck, 16. August 2022

Thema: Umbruch von Dauergrünland

Frage:
Wurde ein Antrag auf Umwandlung einer Dauergrünlandfläche in Ackerland für
das Flurstück 502 in der Heidsieker Heide gestellt?

Zusatzfrage I:
Wo liegt die Ersatzfläche?

Zusatzfrage II:
Gibt es seitens des Umweltamtes ein Monitoring solcher Flächen im Stadtgebiet?

Begründung:

Laut Umweltbundesamt erfüllt Grünland „über die landwirtschaftliche Produktion
hinaus vielfältige Funktionen in der Agrarlandschaft. … Wegen der ganzjährigen
Vegetation ist der Boden im Grünland gegenüber Austrocknung und Erosion durch
Wind und Wasser geschützt und verfügt über besonders hohe Humusgehalte sowie
eine hohe Wasserspeicherkapazität. … Der Erhalt und die Ausdehnung von Dauer-
grünland in empfindlichen Lagen, wie landwirtschaftlich genutzten Hangbereichen
oder Überschwemmungsgebieten, schützt den Boden vor Abschwemmung.“ In
NRW gilt ein Umwandlungsverbot für Dauergrünland (eine landwirtschaftliche Flä-
che, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird, seit mindestens fünf Jahren
nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs war und min-
destens fünf Jahre lang nicht umgepflügt wurde; Landwirtschaftskammer NRW, Ja-
nuar 2022). Die Genehmigung zur Umwandlung von Dauergrünland kann grund-
sätzlich nur erfolgen, wenn durch den Antragsteller sichergestellt wird, dass die
umzuwandelnde Fläche unverzüglich nach Bekanntgabe der Genehmigung in ei-
nem Verhältnis von mindestens 1:1 durch neu angelegtes Dauergrünland ersetzt
wird.
Die in der Skizze dargestellte Fläche erfüllt diese Vorgaben. Nach einem Pächter-
wechsel wurde sie in diesem Jahr unter Pflug genommen, um Mais anzubauen.
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